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Gemeinde Eggermühlen  Eggermühlen, den 11. Apr. 2024 

Bürgermeister Eggermühlen 

 

 

Beschlussvorlage Eggermühlen 

 

Vorlage Nr.: 3954/2024 

 

Annahme und Weiterleitung von Spenden im Jahr 2024 Gemeinde 
Eggermühlen 

Beratungsfolge:  

Gremium Datum Sitzungsart Zuständigkeit TOP-Nr. 

Gemeinderat Eggermühlen 17.04.2024 öffentlich Entscheidung  

 
 
Sach- und Rechtslage 

 
Gem. § 111 Abs. 7 Satz 4 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz 

(NKomVG) erstellt die Gemeinde einen jährlichen Bericht über die Annahme und 
Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen für die 
Kommunalaufsichtsbehörde, in welchem die Geber, die Zuwendungen und die 

Zuwendungszwecke anzugeben sind.  
Gem. der Richtlinie der Gemeinde Eggermühlen über die Annahme und Vermittlung 

von Spenden, Schenkungen und ähnlicher Zuwendungen (Spenden, Sponsoring) 
vom 01.07.2010 hat der Rat der Gemeinde Eggermühlen  über die Annahme und 
Weiterleitung von Spenden jährlich zu entscheiden.  

Die Dokumentation für das Jahr 2024 liegt allen Ratsmitgliedern vor. Eine 
Interessenkollision liegt aus Sicht der Gemeinde Eggermühlen nicht vor.  

 
Beschlussvorschlag: 

 

Die Gemeinde Eggermühlen nimmt die erhaltene Zuwendung im Jahr 2024 an und 
verwendet diese Mittel zweckgebunden oder leitet sie an die entsprechenden 

Personen oder Institutionen weiter. Die Sponsoren erhalten eine entsprechende 
Spendenbescheinigung von der Gemeinde Eggermühlen über die geleistete 
Zuwendung.  

 
 
Beteiligte Stellen: 
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